
Herr Ludwig Haas/

von Kreuznach,

vor dem Ge sch wo rneng «richte

zu Koblenz,

von M. I. Grebel,
Advocat<Anwalt.

^Hn der vierten Lieferung der Actenstücke, welche im

Monat Mai d. I. erschienen ist, habe ich Einiges gesagt

über die, gegen Hrn. Haas zu Kreuznach eingeleitete Cri-

minal-Untersuchung. Obgleich die Sache des Hrn. Haas,

mit jener der Superintendenten, HHrn. Eberts und Schnee¬

gans, und des Notars Hrn. Born, in keiner Verbindung,

ja nicht einmal in der entferntesten Berührung steht, so

glaube ich doch, den Ausgang seines Processes der Public!«

tat überliefern zu sollen, wäre es auch nur, um zu zeigen,

daß die kostspielige Procedur sich, in Beziehung auf sämmtliche

Beschuldigten, in ein völliges Nichts aufgelöst hat').

Hr. Haas ward angeklagt:

1) am 2. Decewber 1Ü21, in dem Wohnhaust dci Klingcnschmidt,

eine bedeutend«, wenigstens 75 Thalcv betragende Summe, und

") Das Resultat der Untersuchung gegen die HHrn. Eberts,

Schneegans und Born, ist im vierten Hefte der Acten¬

stücke enthalten.
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2) einige Nage "später daselbst einen Sack mit Gelt, dessen

Betrag nicht ausgemittelt werden konnte, entwendet zu haben.

Hr. Haas hat, als die HHrn. Untersuchungs-Veamten

ihn in Kreuznach verhaften lassen wollten, die Flucht er¬

griffen, theils um nicht zu Vagabunden und Dieben, die er,

als Polizei-Commissär, wenige Tage vorher hat aufgreifen

lassen, in das nämliche Gefängniß eingesperrt, theils um

nicht von Gendarmen, mit Verbrechern an eine Leine ge-

bunden, nach Koblenz abgeführt zu werden; allein derselbe

hat sich freiwillig in das Arresthaus der letzter« Stadt

verfügt. Der Proceß ward gestern (17. Juni) vor dem

Geschwornen-Gerichte verhandelt, unter dem Präsidium des

Appellations-Gerichtsraths, Hrn. Schmitz. Hr. Longard

und ich waren die Vertheidiger.

Als zur Ziehung der zwölf Geschwornen geschritten

werden sollte, bemerkte ich, daß der Name des Hrn. Büß,

Oberbürgermeisters zu Kreuznach, aus der Urne entfernt

werden müßte, indem derselbe nicht zur Bildung des Ge,

fchwornen-Gerichts concurriren könnte, weil er das Crimi-

ual-Verfahren veranlaßt, und die Verrichtungen des gericht¬

lichen Polizei-Beamten, gleichviel ob mit Recht oder Un¬

recht'), versehen hätte. Das öffentliche Ministerium wider-

") Diejenigen, welche noch immer nicht glauben wollen, daß,

während der Anwesenheit des Hm. Untersuchungsrichters in

Kreuznach, weder der Hr. Oberbürgermeister, noch der Hr.

Procuraier, irgend eine Handlung der gerichtlichen Polizei

vornehmen konnten, mögen sich eines bessern belehren in den»

Il!irn,,l von 3"«7, 1 7,2,242, in I>e<zr»,«l«»H l.1r»il< <l« t»
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setzte sich diesem Antrage, behauptend, daß, da Hr. Nuß

auf der Liste der Geschwornen stände, er bei der Bildung

des Gerichts nicht ausgeschlossen werden könnte, um so

weniger, da es dem Angeklagten unbenommen wäre, den

Hrn. Büß zu recusiren, wenn dessen Name bei der

Ziehung hervorgehen sollte. Ich erwiederte, daß der Fall

möglich wäre, daß, wenn Hr. Haas die ihm vom Gesetz

gestattete Zahl der Recusationen erschöpft und keine mehr

auszuüben hätte, der Name des Hrn. Büß sich noch in

der Urne befände; ich verwies übrigens auf den klaren

Buchstaben des Art. 283 der Criminal-Proceß-Ordnung.

Hierauf ward der Name des Hrn. Büß hervorgesucht und

bei Seite gelegt *).

l6gi«l»lion criminelle «n ?i«n«c, ?nm. I. ri,g. i^«,) und in dem

Di5«onr» «le l'c>r»te»r tili Gouvernement, n?o gesagt wird:

ginnte« le» loi« «zu« le ^'»z;e «l'inztiucllon «t le nloculenr

«In Roi «« »ronveut en«eml,I«, meme <1»n« le ea« «le ilüzrant

«lilit, I« fioiuieui «l» 8,oi u'» n!u« »loi» >j»'^ re^ut-iir, et

le ^uß« <l'in«liuelio!» «t»tue «nr le« re^nisitoires, et ll»>t »»„«

lenleimer <j»n« ,» lonetiou«

») Geschworne waren: die HHrn. Joseph Grc» s von So»

bcrnhcim, Johann löhr von Adenau, Johann Dominik

Gayer, Valentin Moscler, Jacob Lucas, Franz

Maas, sämmtlich von Coblenz, Philipp Diedcnhovcn

oen Kaisersesch, Christoph Eppelshcimcr von Dhaun,
Heinrich Sauer von Enkirch, Nicolaus Laufs von Trar»

b«ch, Lorenz Rottmann von Simmcrn, August Kuhn

von Kirchberg.
1*
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Die Antworten, welche Hr. Haas auf die, von dem

Hrn. Präsidenten an ihn gerichtete Fragen gab, die Dar¬

stellung seines amtlichen Benehmens in Hinsicht auf Klin-

genschmidt, und die Erzählung der Geschichte seiner Sus¬

pension '), machten auf die Anwesenden einen tiefen Ein¬

druck. So antwortet, so spricht ein Angeklagter nur bei

vorwurfsfreiem Gewissen, im Bewußtseyn der Schuldlosig¬

keit. Dazu kam noch, daß zwei durchaus rechtliche Män¬

ner, welche den Hrn. Haas von seinem Knabenalter an

gekannt und mit ihm, als Polizei-Commissär und Stadt-

rath, in Dienstverhältnissen gestanden, über seine Moral,'-

tät und Geschäftsführung das günstigste Zcugniß ableg¬

ten. Die Aussagen der zwei Greise wurden unterstützt durch

«in Zcugniß, ausgestellt von mehreren Mitgliedern des

Stadtrats zu Kreuznach, und selbst Hr. Büß, der die

Unterschriften beglaubigt hatte, ließ, unaufgefordert, in ei¬

nem eigenhändigen Zusätze, der Redlichkeit und der thäti-

gen Amtsführung des Hrn. Haas, Gerechtigkeit wider¬

fahren. Ein tadelloses Privat- und öffentliches Leben ei¬

nes Angeschuldigten, verbürgt schon, daß derselbe sich nicht

mit schmutzigen Verbrechen, zumal in Ausübung seines Am¬

tes, befaßt Haben könne.

») Man sehe die Aktenstück«, S. l? u. f. Die kömgl. Rc<
gierung hat/ wie es verlautet, die von dem Hrn. Landrath,

auf den Bericht des Hrn. Oberbürgermeister«, verhängte

Suspension nicht bestätigt; ihr« bekannte Gercchtigkcitsliebe

wird auch, in Beziehung auf Hrn. Haas, sich bewähren.



Eine Zeugin, mit ihren frühern Aussagen in Wider?

spruch gerathen, sagte zu ihrer Rechtfertigung, daß die

HHrn. Büß, Ruppert, Fuchs, und, wo ich nicht irre, auch

Hr. Hout, ihr, wie sie sich ausdrückte, hart zu Leibe ge¬

gangen wären; daß ein panischer Schrecken die Einwohner

von Kreuznach ergriffen; daß jeder befürchtet, und auch

vielen gedrohet worden, in die Procedur verwickelt und

verhaftet zu werden; daß die Vernehmungen eines Zeugen

vor dem Untersuchungsrichter oft während 6 bis 8 Stun-

den fortgesetzt worden, so daß mitunter eine völlige Ab¬

spannung der, Geisteskräfte eingetreten, und daß sie, die

Zeugin, bei einem ihrer Verhöre, welches von 2 Uhr bis

gegen Mitternacht ununterbrochen gedauert, in Ohnmacht

gefallen wäre.

Ein Zeuge, welcher sich der Thatsachen, die er vor

den HHrn. Untersuchungs-Veamten in Kreuznach zu Proto¬

koll gegeben, nicht mehr erinnern konnte, entschuldigte sich,

im Wesentlichen, auf die nämliche Weise, wie die erwähnte

Zeugin, und bestätigte, was ich in den Aktenstücken,

S. 103, in der Note, gesagt habe. Die Staats-Behörde

trug auf Verhaftung dieses Zeugen an, als des falschen

Zeugnisses verdächtig. Ich nahm das Wort für denselben,

machte auf den wahren Sinn des Art. 330 der Criminal-

Prozcßordnung aufmerksam, unterstützte meine Ansicht mit

der Jurisprudenz der französischen Gerichtshöfe, selbst des

Cassationshofes zu Paris, entwickelte, daß der Zeuge sich
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keineswegs in dem Falle jenes Artikels befände, und machte

einige allgemeine Bemerkungen über die llnzuverlassigkeit

der Aussagen und Verhöre der Zeugen, die, im Laufe des

gerichtlichen Verfahrens und in Abwesenheit des Angeschul¬

digten, vernommen werden. Der Antrag des öffentlichen

Ministeriums ward hierauf vo« dem Herrn Präsidenten,

durch eine motivirte Ordonnanz, verworfen.

Hr. Haas und seine Vcrtheidiger haben bedauert, daß

der Zeuge Eberhard, angeblich krank, nicht erschienen ist;

ich würde mehrere Fragen an ihn gerichtet haben, deren

Beantwortung über manches, was in der Procedur dun¬

kel ist, Licht verbreitet haben dürfte. Die Aussagen des

Eberhard vor den HHrn. Untersuchungs-Beamten, wurden

verlesen.

Die Vertheibigung war leicht. Der erste Anklagepunkt

scheiterte an der gesetzlichen Wortbestimmung des Diebstahls

(Art. 379 des Strafgesetzbuches); denn Hr. Haas hatte,

in Gegenwart der männlichen und weiblichen Bedienung

des Klingenschm'bt, de« Korb zu sich genommen, um ihn

vor Raub zu sichern, und hatte überdies, am nämlichen

Tage, den Hrn. Bernus zu Frankfurt davon benachrichti¬

get. Das Schreibt« ist den Acten beigeheftet *). Darüber,

daß der Korb mehr als 75 Thaler enthalten, lag kein

Schatten von Beweis vor. Eben so entblößt von allem

*) Dasselbe ist auch »«der Schrift: Zur Berichtigung

der öffentlichen Meinung :c„ S. 29, abgedruckt.



Beweise stand-/-am Ende der Debatten, d?r zweite Ankla¬

gepunkt da. -Bas Bestreben einiger Personen, den Hrn.

Haas mit dem Verdacht einer verübten Entwendung zu

belasten, mag wohl durch die Gründe veranlaßt worden

seyn, über die Hr. Longard und ich, bei der Vertheidigung,

uns ausgebreitet haben, die ich aber hier nicht wieder¬

holen will. Wer könnte auch bei Hrn. Haas den Grad von

Unbesonnenheit unterstellen, daß er unter den Augen drei bis

vier dienstbarer Geister des Klingenfchmidt, von denen er,

bei seinen amtlichen Besuchen in dem Hause des Greises,

immer, wie von seinem Schatten, umgeben war, einen so

plumpen Diebstahl hätte begehen sollen?

I« seinem Vortrage legte der Hr. Präsident, ganz

im Geiste des Gesetzes, mit Mpartheiischcr Hand das Für

und das Wider in die Wage der Gerechtigkeit, und dä^l

Geschwornengericht erklärte, nach einer Btlathschlssgung von

wenige« Minuten, das Nichtschuldig.

Bekanntlich ist der Angeklagte, wenn der Chef der

Geschwornen die Erklärung vorliest,' nicht gegenwärtig,

fondern wird nach der Verlesung in den Sitzungs-Saal

zurückgebracht. Als Hr. Haas eintrat, schrieen ihn« eine

Menge Stimmen entgegen: frei, frei, frei! Ich habe wohl

mehrmals, bei günstigen Erklärungen des Geschwornen«

Gerichts, eine» stummen Beifall im Publikum wahrgenom¬

men und den Ausdruck der Freude auf den Gesichtern ge¬

lesen; Mein eine so Ilaut und allgemein ausgesprochene
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Teilnahme habe ich gestern zum erstenmal erlebt; sie machte

auf Hrn. Haas einen sichtbaren Eindruck, und dieser ward

durch die Glückwünsche vieler, ihm unbekannten Anwesenden,

noch gesteigert.

Nach der zweiten Verlesung der Erklärung des Ge-

schwornengerichts erfolgte die Freisprechung des Angeklag¬

ten, und derselbe ward sogleich in Freiheit gesetzt. Zu be¬

dauern ist, daß Hr. Haas, obgleich sich keines Verbrechens

bewußt, beinahe ein Jahr verhaftet war.

So hätte dann die so viel besprochene Procedur von

Kreuznach, zwar schweren Kummer über unschuldige und

achtbare Familien gebracht, aber für die öffentliche Moral

aus dem Grunde keinen Werth gehabt, weil keine Verur-

theilung erfolgt ist, auch keine Gesetze beleidigt worden,

folglich auch keine zu rächen waren. Möchte ich niemals

mehr für eine ähnliche Sache die Feder ergreifen müssen!

Ich werde indessen bei jeder Gelegenheit zeigen, daß die

Verfolgungen, welche der Vorgang in Kreuznach mir zu¬

gezogen, meinen Muth, in Erfüllung der Pflicht des Ver¬

teidigers, nicht gelähmt haben.

Auf deutsch:

Und wenn die Welt in Trmnmer bricht.

Der Advocat erbleichet nicht.

«otlen», »edruckt tel N. Her,««, am P»r«»epl<»<! M» 464.
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